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Fallbeispiel  I

86 Jahre 

Prostatakrebs mit 
Knochenmetastasen

Schlaganfall

????

Akute Bewußtlosigkeit

„Über Tod und Sterben 
wollte er nie reden!!“
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28 Jahre

Krankenschwester in Reha-
Klinik für Neurologie

schwere Hirnblutung 
bei Missbildung der 
Gehirngefäße

Patientenverfügung:
Ausschluss 

lebensverlängernder 
Maßnahmen

????

Akute Bewusstlosigkeit

Fallbeispiel  II
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PATIENTENWILLE

Patientenverfügung

Vorsorgevollmacht

Betreuungsverfügung

Betreuung
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Selbstbestimmungrecht
• Menschenwürde 
• Allgemeines Persönlichkeitsrecht 
• Recht auf körperliche Unversehrtheit
• durch Grundgesetz geschützt
• Besteht über Einwilligungsfähigkeit hinaus                                             

(Patientenverfügung , Betreuer)

•

PATIENTENWILLE

Einwilligungsfähigkeit

• gesetzlich nicht definiert

• BGH: Fähigkeit,“ Wesen, Bedeutung und  Tragweite der Behandlung „ zu 
beurteilen 

• „objektive Unvernünftigkeit“ schließt Einwilligungsfähigkeit nicht aus

• Um Einwilligungsfähig zu sein muss man nicht geschäftsfähig sein !

Wunsch und Wille des angemessen 
aufgeklärten, einwilligungsfähigen 

Patienten sind zu beachten
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PATIENTENWILLE
Verlust der Fähigkeit, Wesen, Bedeutung und Tragweite einer Behandlung 
beurteilen zu können (BGH)  (Feststellung: Arzt / Jurist ?)

• fortgeschrittene Demenz
• Bewusstlosigkeit, Koma
• „komplexe“ Aphasie
• u.a.

Vorsorgevollmacht bevollmächtigt nach deutschem Recht eine 
Person, im Falle einer Notsituation                                                             

des nicht mehr einwilligungsfähigen Vollmachtgebers,                   
dessen Willen zu vertreten. 

EINWILLIGUNGS-UN-FÄHIGKEIT
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PATIENTENWILLE
führt Selbstbestimmungsrecht                                                                            

über die aktuelle Einwilligungsfähigkeit hinaus
und überträgt es für definierte Gebiete an einen Vollmachtnehmer:

 Gesundheitssorge/Pflegebedürftigkeit

 Aufenthalts- und Wohnungsangelegenheiten, 

 Behörden, Vertretung vor Gericht, Post- / Fernmeldeverkehr 

 Vermögenssorge

 Untervollmacht 

 Betreuungsverfügung
(Wer soll, wenn doch erforderlich, Betreuung übernehmen?

 „Über den Tod hinaus…“

Vorsorgevollmacht
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PATIENTENWILLE

BETREUUNG (gesetzlich)
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PATIENTENWILLE

BETREUUNG (gesetzlich)

 Betreuer wird für einen definierten Zeitraum  
durch das Betreuungsgericht bestellt

 Betreuer muss bei allen relevanten Fragen 
stets zusätzlich eingeschaltet werden, 
auch wenn der Patient  aktuell entscheidungsfähig erscheint !

 Betreuer hat umfangreiche Nachweispflichten gegenüber Betreuungsgericht.

Wird notwendig, wenn der Patient nicht mehr einwilligungsfähig ist                                           
und keine Vorsorge (Vorsorgevollmacht) getroffen hat –

oder bei bestimmten Fragestellungen                                                                                          
*  wie freiheitsentziehenden Maßnahmen im amb. Bereich,                                                             

*  Veränderung bei großen Vermögensveränderungen
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PATIENTENWILLE

PRO & CONTRA

Vorsorgevollmacht Betreuung

• Kann man selbst erstellen, möglichst 
über Vordruck

• Setzt Vertrauen voraus

• Zieht nur im „Verhinderungsfall“

• Erspart viele Wege zum 
Betreuungsgericht

• Kann, muss aber nicht erneuert 
werden

 Notarielle Beglaubigung wichtig
nur bei möglichem Streit oder   
bei hohen Vermögenswerten
Vorteil: Eintrag „Notarrolle“,   

• Betreuungsgericht ernennt Betreuer

• Umfassend oder nur für bestimmte 
Bereiche 

• Berücksichtigt  Betreuungsverfügung

• Regelmäßige Überwachung der 
Tätigkeit durch Betreuungsgericht

• Betreuung ist immer „aktiv“
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PATIENTENWILLE

PATIENTENVERFÜGUNG

PATIENTENTESTAMENT PATIENTENWILLE

Selbstbestimmung über die Einwilligungsunfähigkeit hinaus!

….. stellt den übertragenen 
Patientenwillen                                                                                

zu medizinischen Maßnahmen dar, 
sofern der Patient sich hierzu                                                      

nicht äußern kann.

Eine gute Patientenverfügung spricht sich                  
für und gegen Maßnahmen aus.  

Beides ist zu beachten !     
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PATIENTENWILLE

PATIENTENVERFÜGUNG

• … sollte mit einer Vorsorgevollmacht gekoppelt sein

• … ist bindend  für den behandelnden Arzt (BGB § 1901 b,2)
…sofern der Patientenverfügung im Sinne des § 1901a Absatz 1 des BGB                 
konkrete Entscheidungen des Betroffenen über die Einwilligung                                       
oder Nichteinwilligung in bestimmte, noch nicht unmittelbar 
bevorstehende ärztliche Maßnahmen entnommen werden können                                                                    

(BGH Urteil v. 8.2.17, Az.: XII ZB 604/15)

• … sollte schriftlich verfasst sein  (Vordrucke immer „individualisieren“)                                                                                        
und möglichst alle paar Jahre „aktualisiert“ werden

• … kann aus mündlichen Angaben des Patienten abgeleitet werden.                                                               
Hierzu  sollten Äußerungen von Angehörigen/Vertrauten zu gehört werden,                                                      
sofern dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist. 

= „mutmaßlicher Wille“
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PATIENTENWILLE

INDIKATION UND 
PATIENTENWUNSCH/-WILLE

medizinische 
Indikation

grundsätzlich Patienten-
wunsch und              
- wille

medizinische 
Maßnahme

Vorsorgevollmacht

Patiententestament

Ausdruck 
und Umsetzung 

von 
Wertevorstellungen

Ressourcenverfügbarkeit ?
Ressourcengerechtigkeit ?

Arzt
als 

Berater
r

medizinische 
Indikation

Patienenten-
bezogen

Standard

Not-
fall
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PATIENTENWILLE

WERTEVORSTELLUNGEN

• Religion / Glauben

• subjektive Lebensqualität

• Vorerkrankungen• soziales Umfeld

• Finanzen • Lebensziele und 
Lebenserfahrung

sind höchst 
individuell 
und subjektiv!

können sich auch 
kurzfristig ändern!

sind abhängig von 
vielen Faktoren
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PATIENTENWILLE

Wiederbelebungsmaßnahmen ?

… einer körperlicher Behinderung ?

… einer fehlender 
Kommunikationsfähigkeit?

Essen und Trinken ?
Magensonde – PEG
Infusionen

…einer 
Pflegebedürftigkeit?

…einer kognitiven 
Behinderung?

Intensivstation ?  Operation ? 

„Lebenserhaltende“ Maßnahmen?
Dialyse; Beatmung;  Antibiotika;                                            
Herz/Kreislauf/Lungen - Medikamente

Welche medizinischen Maßnahmen möchte ich für mich …….

…  einer bei mir bekannten 
Erkrankung?

… wann noch / nicht mehr ( in welchem Stadium…)  ?

…  einer in der Familie  gehäuft 
auftretenden Erkrankung?

WERTEVORSTELLUNG
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WERTEVORSTELLUNG

Palliativmedizinische / hospizliche Begleitung mit bestmöglicher Symptomkontrolle –
auch mit dem Risiko dadurch eintretender Verkürzung von Lebenszeit?

Die Wahrnehmung meines Angebotes der Organspende

Die Durchführung folgender Rituale (z.B. Krankensalbung)

Seelsorgerische Begleitung

Welche medizinischen Maßnahmen……. (z.B.)

… möchte ich für mich wann / immer ( in welchem Stadium…)?

Ganz wichtig: Bei bekannter Depression hierzu Kommentar schreiben, z.B.                                                      
Ich möchte nicht, dass mir auf Grund meiner Diagnose                                                                         

die Entscheidungskompetenz abgesprochen,                                                                                     
bzw. vor Anerkennung meines Willens ein psychiatrisches Gutachten erstellt wird.
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Beispiel: Hervorragend guter 
Vordruck…

GUTE VORDRUCKE NUTZEN –
UND INDIVIDUALISIEREN

Nicht nur Schreiben, auch mit dem(n) Vertrauten Reden…….. 

Individualisieren – unter Einbezug 
bekannter / drohender Erkrankungen 

und Wertvorstellungen

www.malteser.de/fileadmin/Files_sites/malteser_de_Relaunch/Angebote_und_Leistu
ngen/Patientenverfuegung/Patientenverfuegung_2019-09_Web_formul-zum-
ausfuellen.pdf
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PATIENTENWILLE

Erwartung an Dritte
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PATIENTENWILLE

Meine Einstellungen
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PATIENTENWILLE

Wann soll es gelten  I                          
(Klassiker und mehr…)
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PATIENTENWILLE

Wann soll es gelten  II                          
(Klassiker und mehr…)
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PATIENTENWILLE
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PATIENTENWILLE
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PATIENTENWILLE

RECHTLICHE ASPEKTE

1. Die eindeutige und belegte Festlegung                                       
ist für den Behandler bindend                                                 
ab Zeitpunkt der Information. 

2. Die Umsetzung kann eingefordert 
werden.

3. Jede begonnene Maßnahme                                           
muss unterbrochen / beendet werden.

4. Die eigene Verfügung kann man 
jederzeit, auch mündlich vor Zeugen, 
widerrufen.

5. Die Widerrufsoption durch 
Verfügungsnehmer ist unklar.


